












































Anhanq ll lVersion vom 27. November 2014)

E ntschädi g u n gen der M itgl ieder der Schwel len korporationskomm ission

1, Feste Jahresentschädigung

Für die Jahresentschädigung des Präsidenten und des Sekretärs gilt eine feste
Pauschalentschädigung von CHF 1'000,-,

2. Sitzungsgelder, Stunden-Entschädigung

Für die Sitzungsentschädigungen aller Kommissionsmitglieder, sowie für alle ausgeführten Arbeiten,
Begehungen und Besprechungen gilt ein Stundensatz von CHF 25.-lh. Abgerechnet wird je

angebrochene %-Stu nde,

3, Spesen und übrige Entschädigungen

a.) Korporationsspesen werden nach Aufwand und einem entsprechenden Beleg ausbezahlt.

b,) Die Benützung privater Fahrzeuge bei Korporationsarbeiten und Dienstfahrten werden mit
CHF -,70/km entschädigt,

4, Entschädigung für Kassieramt an Gemeinde

Die Entschädigung für das Kassieramt an die Gemischte Gemeinde Schattenhalb ist in einer
separaten Vereinbarung mit dem Gemeinderat geregelt.

Die Bestimmungen dieses Anhangs treten auf den 01 .Januar 2015 in Kraft.

Genehmigt durch die Mitgliederversammlung der Schwellenkorporation Schattenhalb vom 10.Juni 2015

NAMENS DER VERSAMMLUNG
Der Präsident: Der Sekretär:

Genehmigt
8ERN, den 2 8. J"\ï 2015

Bau., Vorkehrs- und llr,ergíe-
direktlon des Kantons Bern
Tiafbauamt
Þer Kanton g ieur:
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